
 

 
 

 

 
Seite 1 von 2 
 

Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung zur Einbeziehungssatzung "Bietingen" und die 

örtlichen Bauvorschriften hierzu 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Sauldorf hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 22.06.2023 den Entwurf zur Einbeziehungssatzung "Bietingen" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu mit Begründung jeweils in der Fassung vom 
24.05.2023 gebilligt und für die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB bestimmt.  

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil "Bietingen" der Gemeinde Sauldorf 
westlich der "Gröbelmeierstraße" und südlich des Kreuzungsbereiches 
"Gröbelmeierstraße"/"Schulstraße" und umfasst folgendes Grundstück  mit 
der Flst.-Nr. 21/1 (Teilfläche), Gemarkung Bietingen. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist im abgebildeten Lageplan dargestellt. Dem durch die vor-
liegende Planung verursachten Eingriff wird eine Ausgleichsfläche/-maß-
nahme außerhalb des Geltungsbereiches dieser Planung zugeordnet. Diese 
Ausgleichsfläche/-maßnahme befindet sich auf dem Fl.-Nr. 21/1 (Teilfläche) 
der Gemarkung Bietingen. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der kon-
krete Zuschnitt der Fläche(n) im Laufe des Verfahrens noch ändern kann.  

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 24.05.2023 liegt in der Zeit 
vom 28.07.2023 bis 28.08.2023 im Rathaus der Gemeinde Sauldorf (Haupt-
straße 32, 88605 Sauldorf), Zimmer 1 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus (Hinweis: Die allgemeinen Öff-
nungszeiten finden Sie auf Seite 2. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus 
während gesetzlicher Feiertage geschlossen ist.)  

Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit Begründung in 
der Fassung vom 24.05.2023 unter folgender Adresse im Internet eingese-
hen werden: https://www.sauldorf.de/html/bauleitplan.php 

Gemäß § 34 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung der Satzung die Vor-
schriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 
Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 BauGB entsprechend anzuwenden. Gemäß § 34 
Abs. 5 Satz 2 BauGB sind ergänzend § 1a Abs. 2 und 3 und § 9 Abs. 1a 
BauGB entsprechend anzuwenden. Der Satzung ist eine Begründung mit 
den Angaben entsprechend § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB beizufügen. Es wird 
darauf hingewiesen, dass von einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
und einem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie von einer zusam-
menfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird.  

Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforderlich.  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich sowie 
mündlich abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abge-
geben worden sind, können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 6 BauGB 
bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
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Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der Stellungnahmen der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt.  

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der 
Grundlage der Art.  6 Abs.  1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem 
DSG BW. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, 
erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 

 


